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Bekanntmachung zu dem Staatsvertrag uber die Ver-
anstaltung von Fernsehen uber Satellit (Satellitenfern-
seh-Staatsvertrag) vom 29. Juni 1989/20. Juli 1989

Vom 14. Dezember 1989

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 1989 gemaR Artikel 66
Satz 2 der Landesverfassung dem Staatsvertrag uber die Veranstaltung von Fernsehen Uber Sa-
tellit (Satellitenfernseh-Staatsvertrag) vom 29. Juni 1989/20. Juli 1989 zugestimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekanntgemacht.
Das Inkrafttreten des Staatsvertrages nach seinem Artikel 12 wird gesondert bekanntgemacht.

Der Ministerprasident
des Landes Nordrhein-Westfalen

Staatsvertrag
iber die Veranstaltung von Fernsehen
Uber Satellit
(Satellitenfernseh-Staatsvertrag)

Die Freie Hansestadt Bremen,
das Land Hessen,
das Land Nordrhein-Westfalen und

das Saarland
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schlieBen
den nachfolgenden

Staatsvertrag

Artikel 1

FuBnoten zu Artikel 1

Art. 1und 2 geandert durch Staatsvertrag v. 16. 12. 1992 (GV. NW. S. 520); in Kraft getreten
am 30. Januar 1993 (siehe hierzu Bek. v. 9. 2. 1993 (GV. NW. S. 84).

Allgemeine Vorschriften

(1) Die vertragschlieBenden Lander (im folgenden: die Lander) kommen Uberein, fiir einen priva-
ten Fernsehveranstalter nach § 36 Abs. 1 des Rundfunkstaatsvertrages vom 31. August 1991 die
Vergabe und Nutzung von Kandlen auf nach internationalem Fernmelderecht zur Verfigung ste-
henden Satelliten gemeinsam zu regeln.

(2) Nach MaBgabe landesrechtlicher Vorschriften ist ein auf Grund dieses Staatsvertrages zuge-
lassener Veranstalter bei der Vergabe verflgbarer Fernsehiibertragungskapazitaten fur die
drahtlose Verbreitung durch erdgebundene Sender zu berlicksichtigen.

Artikel 2

FuBnoten zu Artikel 2

Art. 5 geandert durch Staatsvertrag v. 16. 12. 1992 (GV. NW. S. 520); in Kraft getreten am
30. Januar 1993 (siehe hierzu Bek. v. 9. 2. 1993 - GV. NW. S. 84 -).

Zulassung, anwendbares Recht

(1) Der Veranstalter des Fernsehprogramms bedarf der Zulassung. Sie umfaBt neben dem Nut-
zungsrecht nach Artikel 1 Abs. 1 auch das Recht, fir die die Verbreitung dieses Fernsehpro-
gramms ersatzweise oder zusatzlich andere Satellitenkanale zu nutzen; eine Ausschreibung die-
ser Satellitenkanale findet nicht statt. Die Zulassung berechtigt auch zur Nutzung des Fernseh-
kanals fur Videotext.

(2) Fir Zulassung, Programmanforderungen, Pflichten eines Veranstalters und die Finanzierung
gelten §§ 3 bis 9, § 19 Abs. 1 Satz 1, §§ 20 bis 22 Abs. 1, §§ 23 bis 27, §§ 31, 32 und 34 des Rund-
funkstaatsvertrages und dieser Staatsvertrag; erganzend sind die jeweils geltenden gesetzlichen
Bestimmungen des vertragschlieBenden Landes mit der hochsten Landerquote (§ 36 Abs. 2 Satz
1 des Rundfunkstaatsvertrages) anzuwenden.
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Artikel 3

Zulassungsvoraussetzungen, Vorrang

(1) Fir den Fernsehkanal nach Artikel 1 Abs. 1 dlrfen nur Veranstaltergemeinschaften zugelassen
werden. Sie miUssen ihren Sitz im Geltungsbereich des Grundgesetzes haben. Sie missen wirt-
schaftlich und organisatorisch in der Lage sein, eine Rundfunkveranstaltung, die anerkannten
journalistischen Grundsatzen genligt, antragsgeman durchzufihren. Die Mitglieder und die ge-
setzlichen oder satzungsmanigen Vertreter von juristischen Personen und Personenvereinigun-
gen

1. miissen unbeschrankt geschaftsfahig sein, diirfen die Fahigkeit zur Bekleidung 6ffentlicher
Amter nicht durch Richterspruch verloren und das Grundrecht der freien MeinungsiuBerung
nicht nach Artikel 18 des Grundgesetzes verwirkt haben,

2. mussen gerichtlich unbeschrankt verfolgt werden kénnen,

3. durfen nicht auf Grund von Tatsachen AnlaB zu Bedenken gegen die zuverlassige Erfullung
ihrer Pflichten nach diesem Staatsvertrag geben.

(2) Nicht zugelassen werden dirfen

1. juristische Personen des 6ffentlichen Rechts mit Ausnahme der Kirchen, anderer 6ffentlich-
rechtlicher Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und der judischen Kultusgemein-
den,

2. Veranstaltergemeinschaften, deren Mitglieder oder gesetzliche oder satzungsmaBige Vertre-
ter zugleich gesetzliche Vertreter der in Nummer 1 ausgeschlossenen juristischen Personen des
offentlichen Rechts sind,

3. Veranstaltergemeinschaften, deren Mitglieder oder gesetzliche oder satzungsmaBige Vertre-
ter zugleich Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung sind,

4. politische Parteien und Wahlergruppen,

5. Veranstaltergemeinschaften, deren Mitglieder oder gesetzliche oder satzungsmaBige Vertre-
ter zugleich Mitglieder eines Organs einer 6ffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt sind oder in ei-
nem Arbeits- oder Dienstverhaltnis oder in einem arbeitnehmerahnlichen Verhaltnis zu dieser
stehen,

6. Unternehmen und Vereinigungen, die von einer oder mehreren der in Nummer 1 ausgeschlos-
senen juristischen Personen oder von politischen Parteien oder Wahlergruppen abhangig (§ 17
Aktiengesetz) sind.

(3) Der Antrag muB enthalten

1. Angaben Uber die vorgesehene Programmart (Fernsehen, Videotext), die Programmkategorie
(Vollprogramm, Spartenprogramm) und die Programmdauer,
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2. ein Programmschema, das erkennen 1aBt, wie der Antragsteller den Anforderungen der jewei-
ligen Programmkategorie gerecht wird,

3. eine Ubersicht iiber die Kapital- und Stimmrechtsverhéltnisse der Veranstaltergemeinschaft
sowie Uber mit ihr verbundene Unternehmen (§ 15 Aktiengesetz).

(4) In der Veranstaltergemeinschaft muB durch Vertrag oder Satzung ein vorherrschender Ein-
fluB eines Mitgliedes auf das Programm ausgeschlossen sein. Die Veranstaltergemeinschaft muf3
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit erwarten lassen, daB sie in ihrem Rundfunkprogramm die
Anforderungen der jeweiligen Programmkategorie erflllt. Interessenten aus dem kulturellen Be-
reich ist eine angemessene Beteiligung zu ermdglichen.

(5) Erfillen mehrere Antragsteller die Voraussetzungen nach den Absatzen 1 bis 4, so wirkt der
LanderausschuB (Artikel 6) auf eine Einigung zwischen den Antragstellern hin.

(6) Kommt eine Einigung innerhalb der von dem Landerausschul3 gesetzten Frist nicht zustande,
so findet eine Auswahl zwischen denjenigen Antragstellern statt, deren Programme

1. wesentliche Anteile an Information, Bildung und Unterhaltung enthalten,
2. das offentliche Geschehen in den Landern darstellen und
3. die zur Verfligung stehende Sendedauer moglichst weitgehend in Anspruch nehmen werden.

Unter mehreren nach Satz 1 gleichrangigen Antragstellern wird derjenige vorrangig zugelassen,
der die groBere Meinungsvielfalt im Programm erwarten laBt. Bei der Bewertung sind das Pro-
grammschema und die Zusammensetzung (Wettbewerb und Kooperation verschiedener Krafte
im Programm, Verschiedenartigkeit der politischen, weltanschaulichen, wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Krafte und Gruppen, Hohe ihres Kapital- und Stimmrechtsanteils) und sonstige,
der Sicherung der Meinungsvielfalt dienende organisatorische Regelungen zu beachten.

Artikel 4

Zulassungsverfahren

(1) Der Antrag auf Zulassung kann erst gestellt werden, nachdem der LanderausschuB festge-
stellt hat, daB ein Kanal flr Fernsehprogramme nach Artikel 1 Abs. 1 zur Verfigung steht oder
voraussichtlich innerhalb von 12 Monaten zur Verfligung stehen wird. Der LanderausschufB ist
berechtigt und verpflichtet, die Feststellung nach Satz 1 moglichst zeitgleich in den amtlichen
Bekanntmachungsblattern der Ladnder bekanntzumachen und eine AusschluBfrist von mindes-
tens zwei Monaten fiir die Antragstellung zu bestimmen. Wahrend der Laufzeit einer Zulassung
wird das Verfahren nach Satz 1 spatestens zwei Jahre vor Ablauf der erteilten Zulassung einge-
leitet.

(2) Der LanderausschuB schlagt spatestens zwei Monate nach Ablauf der AusschluBfrist einen
Antragsteller fir die Vergabe des Kanals fur Fernsehprogramme vor und leitet den Vorschlag un-
ter Beifligung der Ubrigen Antrage den fir private Veranstalter nach Landesrecht zustandigen
Stellen der Lander (Landesstellen) zu.
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(3) Stimmen alle Landesstellen zu, so |aBt der LanderausschuB den vorgeschlagenen Antragstel-
ler fur die Dauer von 10 Jahren zu. Er lehnt die Ubrigen Antrage ab.

(4) Lehnt eine Landesstelle den Vorschlag ab, so teilt sie dem LanderausschuB und den utbrigen
Landesstellen schriftlich die fiir die Ablehnung des Vorschlags maBgebenden Griinde mit. Die
Begrindung muB erkennen lassen, von welchen tatsachlichen Voraussetzungen und von wel-
chen staatsvertraglichen oder anderweitigen gesetzlichen Bestimmungen die Landesstelle bei
der Ablehnung des Vorschlags ausging. Der LanderausschuB hat dem vorgeschlagenen Antrag-
steller die Ablehnung unverziglich mitzuteilen und den Landesstellen nach Ablauf eines Monats
einen neuen Vorschlag zu unterbreiten. Erhalt auch dieser Vorschlag keine Zustimmung, so mufB
der Landerausschuf neu ausschreiben.

Artikel 5

FuBnoten zu Artikel 5

Art. 5 geandert durch Staatsvertrag v. 16. 12. 1992 (GV. NW. S. 520); in Kraft getreten am
30. Januar 1993 (siehe hierzu Bek. v. 9. 2. 1993 - GV. NW. S. 84 -).

Programmbeobachtung,
Rucknahme und Widerruf der Zulassung

(1) Die Landesstelle des Landes mit der hochsten Landerquote nach § 36 Abs. 2 Satz 1 des Rund-
funkstaatsvertrages (aufsichtsfiihrende Landesstelle) Uberpriift, ob der Veranstalter seinen
Pflichten nachkommt, und berichtet dariiber jahrlich den anderen Landesstellen. Sie kann ge-
genlber dem Veranstalter beanstanden, daB er gegen die ihm nach diesem Staatsvertrag oblie-
genden Pflichten verstoBt. Auf Antrag einer Landesstelle ist die aufsichtsflihrende Landesstelle
verpflichtet, Uber Beanstandungen nach Satz 2 zu entscheiden. Jede Landesstelle hat das Recht,
zu Sitzungen des Kollegialorgans der aufsichtsfiihrenden Landesstelle, in denen lUber Beanstan-
dungen entschieden wird, einen Vertreter/eine Vertreterin zu entsenden, der/die anzuhéren ist.

(2) Schlagt eine Landesstelle die Riicknahme oder den Widerruf der Zulassung oder die Andro-
hung dieser MaBnahmen vor, so ist die Zustimmung der Ubrigen Landesstellen einzuholen. Lie-
gen nach mehrheitlicher Feststellung der Landesstellen die Voraussetzungen fir den Widerruf
oder die Ricknahme der Zulassung oder die Androhung dieser MaBnahmen vor, hat der Lander-
ausschuB die Zulassung zu widerrufen oder zurlickzunehmen oder diese MaBnahmen anzudro-
hen. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend.

(3) Beanstandungen geman § 30 Abs. 3 des Rundfunkstaatsvertrages einer nach Landesrecht
zustandigen Stelle eines anderen Bundeslandes sind an den LanderausschuB zu richten. Der
LanderausschuB leitet die Beanstandung den Ubrigen Landesstellen zu. Absatz 2 findet entspre-
chend Anwendung.

(4) Der Veranstalter hat Anderungen seiner Kapital- oder Stimmrechtsanteile der aufsichtsfiih-
renden Landesstelle anzuzeigen. Der LanderausschuB priift, ob dadurch die bisherige Mei-
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nungsvielfalt gefahrdet wird, und teilt das Prifungsergebnis dem Veranstalter und den Landes-

stellen mit. Ist nach mehrheitlicher Feststellung der Landesstellen die bisherige Meinungsvielfalt
gefahrdet und sorgt der Veranstalter nicht flr eine Gewahrleistung der bisherigen Meinungsviel-
falt, so entscheiden die Landesstellen spatestens sechs Monate nach der Bekanntgabe der Mit-

teilung nach Satz 2 an den Veranstalter liber den Widerruf der Zulassung. Absatz 2 Satze 2 und

3 gelten entsprechend.

(5) Wird die Zulassung vom LanderausschuB zuriickgenommen oder widerrufen und nutzt der
Veranstalter terrestrische Ubertragungskapazitidten gemaB Artikel 1 Abs. 2, so hat die zustandige
Landesstelle zu prifen, ob auch die Voraussetzungen fur den Widerruf oder die Rucknahme der
Zulassung fur die drahtlose Verbreitung durch erdgebundene Sender nach MaBgabe landes-
rechtlicher Vorschriften vorliegen. Sie teilt das Ergebnis ihrer Prifung den Ubrigen Landesstellen
mit.

Artikel 6
Landerausschuf
(1) Der LanderausschuB wird am Sitz der aufsichtsfihrenden Landesstelle errichtet.

(2) Der LanderausschuB besteht aus den Direktoren der Landesstellen. Sie haben bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben die Interessen der Allgemeinheit zu vertreten. Sie sind an Auftrage und
Weisungen nicht gebunden.

(3) Der LanderausschuB trifft die auf Grund des Staatsvertrages erforderlichen Entscheidungen
und MaBnahmen, soweit keine andere Zustandigkeit geregelt ist. Er bedient sich zur Erledigung
seiner Aufgaben der aufsichtsfiihrenden Landesstelle. Die dabei entstehenden Kosten tragt die
aufsichtsfliihrende Landesstelle.

Artikel 7
Sitzungen des Landerausschusses

(1) Die konstituierende Sitzung des Landerausschusses wird vom Direktor der aufsichtsfiihren-
den Landesstelle einberufen und bis zur Wahl des/der Vorsitzenden geleitet.

(2) Der/Die Vorsitzende beruft den LanderausschuB ein.

(3) Die Landesregierung, die nach Artikel 10 Abs. 1 Satz 2 die Rechtsaufsicht ausiibt, ist berech-
tigt, zu den Sitzungen des Landerausschusses einen Vertreter/eine Vertreterin zu entsenden,
der/die anzuhdren ist.

(4) Der LanderausschuB ist beschluBfahig, wenn alle Mitglieder geladen sind und die Mehrheit
der Mitglieder anwesend ist.

(5) Beschlisse werden mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefaBt.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 6/9



Artikel 8

Vorsitz und Verfahren des
Landerausschusses

(1) Der LanderausschuB wahlt aus der Mitte seiner Mitglieder einen Vorsitzenden/eine Vorsitzen-
de und einen Stellvertreter/eine Stellvertreterin.

(2) Der LanderausschuB kann klagen und verklagt werden. Die Erhebung der verwaltungsge-
richtlichen Klage gegen MaBnahmen des Landerausschusses bedarf keines Vorverfahrens. Der/
Die Vorsitzende vertritt den LanderausschuB gerichtlich und auBergerichtlich. Er/Sie bereitet die
Beschlisse des Landerausschusses vor und fihrt sie aus.

(3) Der LanderausschuB kann sich eine Geschaftsordnung geben.

Artikel 9

Finanzierung des Landerausschusses

(1) Der LanderausschuB erhebt nach MaBgabe der Satzung der aufsichtsfiihrenden Landesstelle
Verwaltungsgebuhren und Auslagen fiir Amtshandlungen nach Artikel 4 und 5.

(2) Die Kosten des Landerausschusses tragen die Landesstellen zu gleichen Teilen, solange und
soweit die Einnahmen nach Absatz 1 nicht ausreichen, um den erforderlichen Finanzbedarf des
Landerausschusses zu decken.

Artikel 10

Rechtsaufsicht

(1) Die Rechtsaufsicht Gber den LanderausschuB flihren die Regierungen der Lander. Sie Uben
diese Befugnis durch eine Landesregierung im zweijahrigen Wechsel aus; es beginnt die Lan-
desregierung am Sitz des Landerausschusses; danach richtet sich der Wechsel nach der alpha-
betischen Reihenfolge der Lander. RechtsaufsichtsmaBnahmen erfolgen im Benehmen mit den
Regierungen der anderen Lander.

(2) Die aufsichtsflihrende Landesregierung ist berechtigt, den LanderausschuB durch schriftliche
Mitteilung auf MaBnahmen oder Unterlassungen hinzuweisen, die die Gesetze verletzen. Wird
die Gesetzwidrigkeit innerhalb einer von der aufsichtsfihrenden Landesregierung zu setzenden
angemessenen Frist nicht behoben, so weist sie den LanderausschuB an, auf seine Kosten dieje-
nigen MaBnahmen durchzufihren, die sie im einzelnen festzulegen hat.

(3) Gegen MaBnahmen nach Absatz 2 kann der LanderausschuB Klage vor dem Verwaltungsge-
richt erheben. Ein Vorverfahren findet nicht statt.

Artikel 1
Kindigung
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(1) Dieser Staatsvertrag kann von jedem Land erstmals zum 31. Dezember 1998 gekilindigt wer-

den. Wird der Staatsvertrag nicht gekiindigt, verlangert er sich um jeweilsfinf Jahre. Die Kindi-
gungsfrist betragt ein Jahr. Kiindigt ein Land, kann jedes andere Land innerhalb von drei Mona-
ten nach Zugang der Kiindigung erklaren, daB es sich dieser anschlieBt. Zwischen den Ubrigen

Landern bleibt dieser Staatsvertrag in Kraft.

(2) Eine Kuindigung 1aBt die nach diesem Staatsvertrag erteilte Zulassung unberihrt.

Artikel 12
FuBnoten zu Artikel 12
GV. NW. 1990 S. 26.
SGV. NW. 2252.
Inkrafttreten

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am Tage nach dem Tage in Kraft, an dem die Ratifikationsurkunden
der Lander bei der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen hinterlegt worden sind.

(2) Sind bis zum 31. Dezember 1989 mindestens die Ratifikationsurkunden zweier Lander hinter-
legt, so tritt der Staatsvertrag zwischen diesen Landern am 1. Januar 1990 in Kraft. Fir jedes an-
dere Land tritt der Staatsvertrag am Tage nach der Hinterlegung der jeweiligen Ratifikationsur-
kunde in Kraft.

(3) Die Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen teilt den Landern die Hinterlegung der Ra-
tifikationsurkunden mit.

Bremen, den 20. Juli 1989
Fur die Freie Hansestadt Bremen:
Klaus Wedemeier
Bonn, den 29. Juni 1989
Fir das Land Hessen:
Wallmann
Bonn, den 29. Juni 1989
Fir das Land Nordrhein-Westfalen:
Schnoor

Bonn, den 29. Juni 1989
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Fur das Saarland:
Hans Kasper
Vom 15. Januar 1990

Der Staatsvertrag liber die Veranstaltung von Fernsehen lber Satellit (Satellitenfernseh-Staats-
vertrag) vom 29. Juni 1989/20. Juli 1989 - Bekanntmachung vom 14. Dezember 1989 (GV. NW. S.
685) - ist nach seinem Artikel 12 Abs. 1am 28. Dezember 1989 in Kraft getreten.

Die letzte Ratifikationsurkunde wurde am 27. Dezember 1989 bei der Staatskanzlei des Landes
Nordrhein-Westfalen hinterlegt.

Der Ministerprasident
des Landes Nordrhein-Westfalen

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 9/9



	LRGV - Landesrecht Gesetze und Verordnungen
	 Bekanntmachung zu dem Staatsvertrag über die Veranstaltung von Fernsehen über Satellit (Satellitenfernseh-Staatsvertrag) vom 29. Juni 1989/20. Juli 1989 
	 Artikel 1 
	 Artikel 2 
	 Artikel 3 
	 Artikel 4 
	 Artikel 5 
	 Artikel 6 
	 Artikel 7 
	 Artikel 8 
	 Artikel 9 
	 Artikel 10 
	 Artikel 11 
	 Artikel 12 


